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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 50     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen zum Vorentwurf gehen weder 
Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 51) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 51     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen zum Vorentwurf gehen weder 
Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 52     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde zum Vorentwurf 
gehen weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 53) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 53     Seiten: 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme des Abwasserzweckverbandes Westliche Mulde zum Vorentwurf 
gehen weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
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Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 54     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Midewa zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 55) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan 01_2013 btf "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk" der Stadt Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld 
 

  Seite 2 

Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 55     Seiten: 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Midewa zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan 01_2013 btf "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk" der Stadt Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld 
 

  Seite 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 56     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH zum 
Vorentwurf gehen weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 57     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der GDMcom zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 58) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 58     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der GDMcom zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 59     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der MITNETZ Gas zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 60) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 60     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der MITNETZ Gas zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 61     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke zum Vorentwurf gehen weder 
Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 62     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme des Unterhaltungsverbandes Mulde zum Vorentwurf gehen 
weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 63     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der BFG Bitterfelder Fernwärme GmbH zum Vorentwurf gehen 
weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 64     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der 50hertz Transmission GmbH zum Vorentwurf gehen weder 
Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 65) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 65     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der 50hertz Transmission GmbH zum Vorentwurf gehen weder 
Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 66     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinschaftsklärwerke Bitterfeld-Wolfen zum Vorentwurf 
gehen weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 68) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 67     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinschaftsklärwerke Bitterfeld-Wolfen zum Vorentwurf 
gehen weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 68) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 68     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Gemeinschaftsklärwerke Bitterfeld-Wolfen zum Vorentwurf 
gehen weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 69     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme des Landesverbandes Sachen-Anhalt des Bundes für Natur und 
Umwelt e.V. zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken 
hervor. 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 70     Seiten: 3 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Landesanstalt für Altlastenfreistellung zum Vorentwurf gehen 
weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 71) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 71     Seiten: 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Landesanstalt für Altlastenfreistellung zum Vorentwurf gehen 
weder Hinweise noch Einwände oder Bedenken hervor. 
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Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 72     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der EVIP GmbH zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 73) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 73     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der EVIP GmbH zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 74     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der Telefonica zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
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Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 75     Seiten: 5 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme von Ericsson zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
(Beschlussfassung: siehe Abwägungsbogen Nr. 76) 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 76     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme von Ericsson zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
 x § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 77     Seiten: 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme von Vodafone zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
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(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 78     Seiten: 2 
 

Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
(Beschlussfassung siehe Abwägungsbogen 79) 

 
- Der Bebauungsplans wurde mit der Fassung der öffentlichen Auslegung 

umbenannt (vorher "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk", jetzt "Wohngebiet Straße 
Am Kraftwerk"). 

- Durch das städtebauliche Konzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen, das mittels der 
Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf umgesetzt wird, wird 
eine klare Trennung zwischen dem Wohngebiet und dem Industriegebiet erreicht. 
Dies geschieht insbesondere durch im Bebauungsplan 02-2013 btf festgesetzte 
Nutzungsbeschränkungen für die im Nahbereich (weniger als 300 m) des 
Wohngebäudes Am Kraftwerk 6 gelegenen Teilflächen des Chemieparks.  

- Der Bebauungsplan 01-2013 btf beinhaltet keine gravierenden Einschränkungen 
für die bauliche Nutzung innerhalb des Wohngebiets "Am Kraftwerk". Vielmehr wird 
infolge des Bebauungsplans eine Zulässigkeit von Erweiterungen der bestehenden 
Wohngebäude – auch des Einwenders – herbeigeführt, die im Hinblick auf deren 
Nähe zu einem uneingeschränkten Industriegebiet im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 03/00 ansonsten nicht sicher gegeben wäre.  

- In Punkt 7.1 der Begründung ist dargestellt, dass sich durch die Sicherung des 
Bestands "Am Kraftwerk" keine Auswirkungen auf die technische Infrastruktur 
ergeben. An dieser Einschätzung wird festgehalten. 

- Durch die Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf wird Planungssicherheit 
für die Anwohner sowie die Industrie geschaffen. 

- Durch den Bebauungsplan 01-2013 btf wird die Wohnnutzung "Am Kraftwerk" in 
ihrem Bestand rechtlich abgesichert. Die Stadt beabsichtigt, Grundstücke innerhalb 
des Plangebiets, die sie erworben hat, nicht mehr für Wohnzwecke zu nutzen. Das 
Recht der Bewohner des Gebiets auf eine Fortführung der Wohnnutzung bleibt 
bestehen. 

- Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans wird die Zulässigkeit von 
Nebenanlagen auf dem Grundstück des Einwenders nicht eingeschränkt. 

- Eine gewerbliche Nutzung des ehemaligen Schulgrundstücks Am Kraftwerk 1 ist 
nicht mehr geplant. Der Bereich wird als Grünfläche festgesetzt. 

- Durch den Bebauungsplan 01-2013 btf wird die Nutzung der Grundstücke im 
Plangebiet nicht eingeschränkt. Dagegen werden durch die Aufstellung des 
Bebauungsplans 02-2013 btf umfangreiche Beschränkungen für die im Nahbereich 
der Wohnbebauung "Am Kraftwerk" gelegenen Industriegebietsflächen verankert. 
Diese Einschränkungen betreffen auch Flächen, die im Bebauungsplan 03/00 der 
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(damaligen) Stadt Bitterfeld als uneingeschränktes Industriegebiet festgesetzt sind. 
- Ein Vorkaufsrecht der Stadt für Flächen innerhalb des Plangebiets besteht nicht. 

Die Wertentwicklung der Grundstücke im Plangebiet wird durch den 
Bebauungsplan nicht negativ beeinflusst. Die zulässige Nutzung der privaten 
Grundstücke innerhalb des Plangebiets wird durch den Bebauungsplan – wie 
ausgeführt – nicht eingeschränkt, sondern rechtlich abgesichert. 

- Durch die in diesem Bebauungsplan 02-2013 btf enthaltene Lärmkontingentierung 
wird sichergestellt, dass die zulässigen Lärmimmissionen aus dem Chemiepark 
gegenüber dem, was nach dem geltenden Bebauungsplan 03/00 derzeit noch 
zulässig wäre, abgesenkt werden. Dazu werden insbesondere die von den der 
Wohnbebauung nächstgelegenen Industriegebiet ausgehenden Geräusche 
deutlich eingeschränkt. 

- Eine neue Straße ist nicht geplant. 
- Die städtebauliche Konzeption für das Plangebiet und die nahegelegenen Teile 

des Industriegebiets beruht wesentlich auf einer Sicherung des gegebenen 
Bestands in Verbindung mit der Schaffung von angemessenen 
Erweiterungsmöglichkeiten für alle von der Planung betroffenen Nutzungen. Eine 
einseitige Belastung der Wohnbebauung ist nicht gegeben. Auf die Ausführungen 
betreffend die Einschränkung des Industriegebiets wird verwiesen. 

- Das dem Bebauungsplan 02-2103 zugrundeliegende Zonenkonzept tritt an die 
Stelle des in den "alten" Plänen der Stadt Bitterfeld zugrunde gelegten 
Schalenmodells. Es beinhaltet nach der Entfernung zu dem nächstgelegenen 
Wohngebäude abgestufte Einschränkungen für die Verwendung von gefährlichen 
Stoffen. Die vorhandene Industrie ist in dem Zonenkonzept berücksichtigt. 

- Das Zonenkonzept berücksichtigt Wechselwirkungen zwischen vorhandenen und 
nach der Planung zulässigen Stoffen. 

- Durch den Bebauungsplan 01-2013 wird die Zusammengehörigkeit der 
Siedlungsbereiche "Am Kraftwerk" nicht in Frage gestellt. Abweichend von 
bisherigen Planungen werden mit dem Plan die dem Wohnen dienenden 
Grundstücke innerhalb des Plangebiets erstmals als allgemeines Wohngebiet 
(WA) festgesetzt. Eine Schlechterstellung der betreffenden Grundstücke 
gegenüber dem westlichen Teil der Siedlung ergibt sich dadurch nicht. Soweit der 
Bebauungsplan 01-2013 btf Regelungen betreffend das Maß der baulichen 
Nutzung und die überbaubaren Grundstücksflächen beinhaltet, ist dies aufgrund 
der uneinheitlichen Struktur der Bestandsbebauung ausschließlich in diesem Teil 
der Siedlung "Am Kraftwerk" erforderlich.  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung) x § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 79     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme gehen keine konkreten Einwendungen gegen die Planung hervor. 
Eine inhaltliche Befassung ist nicht möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
Bezeichnung des Bebauungsplans wurde entsprechend der Anregung geändert. 
Entsprechend dem vor Ort gegebenen Bestand wurde in der Fassung der öffentlichen 
Auslegung die zulässige Gebäudehöhe von 7 m auf 9 m erhöht. Durch den 
Bebauungsplan wird darüber hinaus die Zulässigkeit von Erweiterungen der vorhandenen 
Bebauung gesichert. Weitere Änderungen der Planung sind nicht erfolgt.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 80     Seiten: 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Zu 1 Der Bebauungsplans wurde mit der Fassung der öffentlichen Auslegung 

umbenannt (vorher "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk", jetzt "Wohngebiet Straße 
Am Kraftwerk"). 
 
Durch den Bebauungsplan 01-2013 wird die Zusammengehörigkeit der 
Siedlungsbereiche "Am Kraftwerk" innerhalb und außerhalb seines 
Geltungsbereichs nicht in Frage gestellt. Das Plangebiet entspricht dem Teil der 
Siedlung "Am Kraftwerk", der in einem Abstand von 300 m oder weniger zu 
Bereichen liegt, innerhalb derer nach dem geltenden Bebauungsplan 03/00 der 
damaligen Stadt Bitterfeld Anlagen auch der chemischen Industrie 
uneingeschränkt zulässig sind. Ausschließlich für diesen Bereich sind eine 
Festsetzung als allgemeines Wohngebiet sowie Regelungen betreffend zulässige 
Erweiterungen der vorhandenen Gebäude städtebaulich erforderlich.  
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Zu 2 Die in dem Bebauungsplanvorentwurf enthaltenen Regelungen zum Maß der 

baulichen Nutzung wurden für die Fassung der öffentlichen Auslegung zugunsten 
der Grundstückseigentümer im Plangebiet vereinheitlicht und dabei in der Regel 
deutlich ausgeweitet. 
 
Für die Grundstücke Am Kraftwerk 10 und 11 wurden mit der Entwurfsfassung des 
Bebauungsplans jeweils die zulässige Grundfläche auf 100 m² von zuvor 95 m² 
(Bestand: ca. 80 m²) und die zulässige Geschossfläche auf 170 m² von zuvor 160 
m² erhöht, so dass auch ein weiterer Ausbau des Obergeschosses möglich ist. 
Dies entspricht dem, was auch auf in ähnlicher Weise bebauten Grundstücken in 
der Umgebung zugelassen wird.  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung) x § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 81     Seiten 4 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 Bei den in der Entwurfsfassung enthaltenen Eintragungen in grauer Schrift "Weg" 

bzw. "Straße" handelt es sich nicht um Inhalte des Bebauungsplans. Diese 
Eintragungen sind vielmehr in der amtlichen Liegenschaftskarte mit lediglich 
erläuternder Funktion enthalten. In der zum Satzungsbeschluss vorgelegten 
Fassung der Planzeichnung sind sie zur besseren Übersicht nicht mehr enthalten.  

 
 Die Straße Am Kraftwerk einschließlich der Zuwegungen zu den Grundstücken 6, 

7, 10, 11, 12 und 24 sind in der Bebauungsplanzeichnung einheitlich als 
"Straßenverkehrsflächen" festgesetzt, stehen vollständig im öffentlichen Eigentum 
der Stadt Bitterfeld-Wolfen und werden von der Stadt als eine öffentliche Straße 
unterhalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Zu 2 Das Grundstück der Einwender ist vollständig als Teil des allgemeinen 

Wohngebiets (WA) – zu erkennen an der rosa Färbung – festgesetzt. Bei den in 
der Entwurfsfassung in grauer Schrift dargestellten Eintragungen "Grünanlage" 
handelt es sich nicht um Inhalte des Bebauungsplans. Diese sind vielmehr in der 
amtlichen Liegenschaftskarte enthalten und stellen eine Beschreibung des 
tatsächlichen Bestands dar. Nachteile für die Einwender ergeben sich dadurch 
nicht. Maßgeblich für die zukünftig zulässige Nutzung sind allein die farbig bzw. 
schwarz dargestellten Inhalte des Bebauungsplans. In der zum Satzungsbeschluss 
vorgelegten Fassung der Planzeichnung sind die Eintragungen zur besseren 
Übersicht nicht mehr enthalten. 

 
Zu 3 Die Darstellung in der Begründung in der zum Satzungsbeschluss vorgelegten 

Fassung ist an den aktuellen Stand der Bebauung angepasst worden. Weder die 
Schule noch das Lehrerhaus stehen bzw. standen unter Denkmalschutz. 

 
 
 
 
 
Zu 4 In einem Bebauungsplan wird vor allem geregelt, wie die Grundstücke in seinem 

Geltungsbereich zukünftig genutzt werden sollen.  
 
 Alle derzeit noch bebauten Grundstücke "Am Kraftwerk", die nicht bereits durch die 

Stadt Bitterfeld-Wolfen gekauft worden sind oderzukünftig noch gekauft werden, 
dürfen auch in Zukunft weiter für Wohngebäude genutzt werden. Die vorhandenen 
Gebäude dürfen modernisiert und – begrenzt – erweitert werden.  

 
 Es darf in einem Bebauungsplan nicht geregelt werden, in welcher Art eine Straße 

ausgebaut werden soll. 
 
 
 
 
 

4 

3 

2 
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Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahmen werden von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Der 
Forderung nach einer Änderung der Bezeichnung des Bebauungsplans wurde gefolgt. 
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wurden zugunsten des Einwenders 
erhöht. Soweit eine Einbeziehung des Bereichs Am Kraftwerk 40-59 in das Plangebiet 
gefordert wird, wird der Stellungnahme nicht gefolgt. Zu den übrigen in den 
Stellungnahmen geäußerten Anregungen sind in der zum Satzungsbeschluss 
vorgelegten Fassung des Bebauungsplans Äußerungen enthalten. 
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 82     Seiten: 4 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Zu 1 Der Bebauungsplan 01-2013 btf beinhaltet keine erheblichen Einschränkungen für 

die bauliche Nutzung innerhalb des Wohngebiets "Am Kraftwerk". Vielmehr wird 
infolge des Bebauungsplans eine Zulässigkeit von Erweiterungen der bestehenden 
Wohngebäude – auch des Einwenders – herbeigeführt, die im Hinblick auf deren 
Nähe zu einem uneingeschränkten Industriegebiet im Geltungsbereich des 
gültigen Bebauungsplans 03/00 der damaligen Stadt Bitterfeld ansonsten nicht 
gegeben wäre. 
 
Der Bebauungsplan 01-2013 btf stellt erst recht keine rechtliche Grundlage für eine 
"Absiedlung" der Wohnbebauung in seinem Geltungsbereich dar. Kein Anlieger 
wird zu einem Verkauf seines Eigentums an die Stadt gezwungen. Die Eigentümer 
sind berechtigt, ihr Grundstück an einen beliebigen Dritten frei zu verkaufen. Ein 
„automatisches“ Vorkaufsrecht der Stadt besteht nicht. 

 
Zu 2 Die Erweiterungsabsichten des Einwenders sind in dem Bebauungsplan 

berücksichtigt und werden erst durch den Bebauungsplan ermöglicht. Ohne die 
Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf wären in der Siedlung "Am 
Kraftwerk" die gesetzlichen Regelungen für die Zulässigkeit eines Vorhabens 
gemäß § 34 BauGB anzuwenden. Danach müssten u.a. die Geschossigkeit und 
die Dachform eines zulässigen Vorhabens sich in die Umgebung einfügen. Dies 
wäre bei der geplanten Anhebung des Dachs nicht gegeben. Zugunsten des durch 
den Einwender geplanten Dachausbaus ist die Festsetzung einer zulässigen 
Geschosszahl nicht erfolgt, so dass eine Umwandlung des Dachgeschosses in ein 
"Vollgeschoss" im Sinne des § 87 Abs. 2 der Bauordnung für das Land Sachsen-
Anhalt zulässig ist.  

 
Zu 3 Ohne die Aufstellung eines Bebauungsplans gelten für Grundstücke in einen 

Wohngebiet allgemeine gesetzliche Regelungen, aus denen zwingend auch 
"bauliche Einschränkungen" folgen. Diese werden im vorliegenden Fall durch den 
Bebauungsplan konkretisiert sowie teilweise zugunsten der Anwohner sogar 
gelockert. 

 
Zu 4 Bei den bestehenden Anlagen im Chemiepark handelt es sich um genehmigte 

Nutzungen. Die Sicherheit der Anwohner "Am Kraftwerk" ist durch einen 
bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlagen sicherzustellen. Die bestehenden 
Industrieanlagen im Chemiepark halten nach den Kenntnissen der Stadt Bitterfeld-

1 

2 

3 
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Wolfen ausreichende Abstände zu den nächstgelegenen Wohngebäuden "Am 
Kraftwerk" ein.  
 
Mit der Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf beabsichtigt 
die Stadt, in den Teilen des Chemieparks, die weniger als 300 m von diesen 
Wohngebäuden entfernt liegen, nur solche Anlagen zu erlauben, von denen auch 
im Störfall keine zusätzlichen Gefahren für die Wohnnutzung ausgehen. Dafür wird 
der für Teile des Chemieparks bestehende Bebauungsplans 03/00 teilweise durch 
den Bebauungsplan 02-2013 btf überlagert, der wesentliche Einschränkungen für 
industrielle Nutzungen in der 300-Meter-Zone beinhaltet.  
 
Im Gegenzug werden für den Bereich des Wohngebiets "Am Kraftwerk", der 
weniger als 300 m von dem Industriegebiet entfernt liegt, mit dem Bebauungsplan 
01-2013 btf Regelungen getroffen, durch die sichergestellt wird, dass keine 
zusätzlichen Wohngebäude in dem Gebiet errichtet, aber ausreichende 
Erweiterungsmöglichkeiten für die vorhandenen Wohngebäude bestimmt werden. 
 
Die bestehenden Eisenbahnanlagen östlich des Plangebiets sind nicht 
Gegenstand der städtischen Bauleitplanung. Ihr Betrieb wird ausschließlich durch 
die dafür zuständigen Behörden, u.a. das Eisenbahnbundesamt, reguliert und 
überwacht. 
 

Zu 5 Die von der Stadt erworbenen Gebäude bzw. Grundstücke sollen nicht mehr für 
Wohnzwecke genutzt werden. Eine starke Nachfrage nach Baugrundstücken für 
Einfamilienhäuser in der unmittelbaren Nähe des Chemieparks besteht nicht und 
wird vor dem Hintergrund der weiter zurückgehenden Einwohnerzahl der Stadt 
auch für die Zukunft nicht erwartet. Mit dem Abriss der von ihr erworbenen 
Wohngebäude "Am Kraftwerk" trägt die Stadt zur Sicherung der Ordnung in dem 
Gebiet bei.   
 

Zu 6 Der Pflegezustand von Flächen im Bereich des Plangebiets ist nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Zu 7 Durch den Bebauungsplan 02-2013 wird die Zulässigkeit industrieller Nutzungen in 

den dem Bereich "Am Kraftwerk" nächstgelegenen Teilen des Chemieparks 
wesentlich eingeschränkt. Die mit dem Bebauungsplan 01-2013 btf verbundenen 
Regelungen betreffend die Wohngrundstücke "Am Kraftwerk" führen zu keiner 
Einschränkung der dort bestehenden Nutzungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Durch 
den Bebauungsplan werden das Wohngebäude des Einwenders städtebaurechtlich 
abgesichert und für dieses Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen. Soweit 
Einschränkungen der industriellen Nutzung im Bereich des Chemieparks gefordert 
werden, sind diese Gegenstand des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans 02-
2013 btf.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  

 

7 



Abwägungsbogen zur Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf "Wohngebiet Straße Am Kraftwerk" der Stadt Bitterfeld-Wolfen 

  Seite 13 

Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 83     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplans wurde mit der Fassung der öffentlichen Auslegung umbenannt 
(vorher "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk", jetzt "Wohngebiet Straße Am Kraftwerk"). 
Durch den Bebauungsplan 01-2013 wird der bestehende Bebauungszusammenhang "Am 
Kraftwerk" innerhalb und außerhalb seines Geltungsbereichs nicht in Frage gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Die darin gegebenen Anregungen und Hinweise sind in der zum Satzungsbeschluss 
vorgelegten Bebauungsplanfassung berücksichtigt. Eine Beschlussfassung ist nicht 
erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 84     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Der Forderung wurde durch eine Anhebung der Grundfläche u.a. für das Grundstück des 
Einwenders von zuvor 95 m² (Fassung der frühzeitigen Beteiligung) teilweise gefolgt. 
Nach den Festsetzungen der zur öffentlichen Auslegung beschlossenen Fassung des 
Bebauungsplans 01-2013 btf ist eine Erweiterung des Wohngebäudes auf dem 
Grundstück des Einwenders bis zu einer Grundfläche von 100 m² zulässig. Dies erlaubt 
bei einer im Bestand vorhandenen Grundfläche von ca. 75 m² eine Erweiterung des 
Wohngebäudes um ca. 33 %. In Verbindung mit der Festsetzung einer 
Geschossflächenzahl von170m² ist dies für eine substanzielle Erweiterung des 
bestehenden Gebäudes zu einem für vier bis fünf Personen geeigneten Einfamilienhaus 
sicher ausreichend. 
 
Für Anbauten, die nicht für Wohnzwecke genutzt werden, und sonstige Nebenanlagen 
(Garagen etc.), gilt die festgesetzte Obergrenze von 100 m² Grundfläche nicht.  
 
Ein Vorkaufsrecht der Stadt für Flächen innerhalb des Plangebiets besteht nicht. Soweit 
die Stadt den in der Vergangenheit erfolgten Ankauf von Grundstücken im Plangebiet 
fortsetzt, geschieht dies auf freiwilliger Basis. Durch den Bebauungsplan wird das Recht 
der betroffenen Eigentümer, ihre Grundstücke frei an einen Käufer ihrer Wahl zu 
veräußern, nicht eingeschränkt. Der Bebauungsplan trägt durch u.a. die Festsetzung 
eines allgemeinen Wohngebiets zur Schaffung von "Rechtssicherheit" für die 
betreffenden Grundstücke bei.  
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
darin gegebenen Anregungen und Hinweise sind in der zum Satzungsbeschluss 
vorgelegten Bebauungsplanfassung berücksichtigt. Eine Beschlussfassung ist nicht 
erforderlich.  
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 
 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 85     Seiten: 16 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung: siehe Folgeseiten 
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Zu 1 Die Stellungnahme betreffend die 1. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Stadt Bitterfeld-Wolfen wird im Rahmen des diesbezüglich geführten Verfahrens 
behandelt. 
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Zu 2a) Der Bebauungsplan wurde mit der Fassung der öffentlichen Auslegung 
umbenannt (vorher "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk", jetzt "Wohngebiet Straße Am 
Kraftwerk"). 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2b) Der Darstellung der Anwälte kann nicht gefolgt werden.  

 
Mit der Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf beabsichtigt 
die Stadt, in den Teilen des Chemieparks, die weniger als 300 m von diesen 
Wohngebäuden entfernt liegen, nur solche Anlagen zu erlauben, von denen auch 
im Störfall keine zusätzlichen Gefahren für die Wohnnutzung ausgehen. Dafür wird 
der für Teile des Chemieparks bestehende Bebauungsplans 03/00 teilweise durch 
den Bebauungsplan 02-2013 btf überlagert, der wesentliche Einschränkungen für 
industrielle Nutzungen in der 300-Meter-Zone beinhaltet.  
 
Für den Bereich des Wohngebiets "Am Kraftwerk", der weniger als 300 m von dem 
Industriegebiet entfernt liegt, werden mit dem Bebauungsplan 01-2013 btf lediglich 
Regelungen getroffen, durch die sichergestellt wird, dass keine zusätzlichen 
Wohngebäude in dem Gebiet errichtet, aber ausreichende 
Erweiterungsmöglichkeiten für die vorhandenen Wohngebäude bestimmt werden.  
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Der Bebauungsplan 01-2013 btf beinhaltet damit keine erheblichen 
Einschränkungen für die bauliche Nutzung innerhalb des Wohngebiets "Am 
Kraftwerk". Vielmehr wird infolge des Bebauungsplans eine Zulässigkeit von 
Erweiterungen der bestehenden Wohngebäude im Plangebiet herbeigeführt, die im 
Hinblick auf deren Nähe zu einem uneingeschränkten Industriegebiet im 
Geltungsbereich des gültigen Bebauungsplans 03/00 der damaligen Stadt 
Bitterfeld ansonsten nicht sicher gegeben wäre. 
 
Weitreichende Einschränkungen der Nutzbarkeit der betreffenden Grundstücke 
sind damit nicht verbunden. Vielmehr ist die "Regelungsdichte" wesentlich geringer 
als in anderen Bebauungsplänen der Stadt Bitterfeld-Wolfen für Wohngebiete. 
 
 
 
 
 
 
Die zitierte Passage ist bereits in der Entwurfsfassung des Bebauungsplans 
geändert und in der zum Satzungsbeschluss vorgelegten Fassung nochmals 
klarstellend überarbeitet. Sie lautet nunmehr wie folgt: 
 
"… hält die Stadt Bitterfeld-Wolfen jedoch prinzipiell an ihrer bisherigen Zielsetzung 
fest, im Bereich Am Kraftwerk, soweit dieser in einem Abstand von weniger als 300 
m zu den nächstgelegenen Teilflächen von Areal E des Chemieparks Bitterfeld-
Wolfen gelegen ist, den vorhandenen Bestand einschließlich angemessener 
Erweiterungsmöglichkeiten zu sichern, aber keine zusätzlichen Wohngebäude 
zuzulassen. Des Weiteren beabsichtigt sie, den in der Vergangenheit 
vorgenommenen Kauf von Grundstücken in diesem Bereich fortzuführen." 
 
Eine Beschränkung des Rechts der Eigentümer der im Plangebiet gelegenen 
Grundstücke, diese an Dritte zu veräußern, ist mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans nicht verbunden. Ein Vorkaufsrecht, das die Stadt berechtigen 
würde, in Kaufverträge zwischen diesen Eigentümern und Dritten einzutreten, 
besteht nicht. 
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 Die Beschreibung gibt den tatsächlichen Zustand des Plangebiets wieder. Die 

Tatsache, dass der Siedlungszusammenhang einen stark aufgelösten Charakter 
aufweist, ist ursächlich nicht auf von der Stadt betriebene Gebäudeabbrüche in 
jüngster Zeit zurückzuführen.  
 
Soweit eine "geringere Schutzwürdigkeit" der bestehenden Wohnnutzung 
gegenüber Gewerbelärmimmissionen angenommen wird, wird dies nicht auf die 
Siedlungsstruktur innerhalb des Gebiets, sondern auf dessen Lage in unmittelbarer 
Nähe zu dem vorhandenen Industriegebiet zurückgeführt, in dem seit über 100 
Jahren im einem großindustriellen Maßstab Anlagen der chemischen Industrie 
betrieben werden und von dem insoweit eine erhebliche Vorbelastung des 
Bereichs ausgeht. Dessen Schutzwürdigkeit insbesondere gegenüber 
gewerblichen Schallimmissionen wird als geringer erachtet als die von 
Wohngebieten in demgegenüber deutlich geringer "vorbelasteten" Bereichen. Auf 
die diesbezüglichen Ausführungen im Abschnitt 6.1.3 der 
Bebauungsplanbegründung wird verwiesen. 

 
 
 
 
 
 
 Die vorhandene Wohnnutzung wird durch den Bebauungsplan 01-2013 btf 

geschützt. 
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Zu 2c) Nach den Feststellungen der zuständigen Immissionsschutzbehörden wird im 

Hinblick auf Belange der Störfallvorsorge dem Trennungsgrundsatz gemäß § 50 
BImSchG umfassend Rechnung getragen. 

 
 
 

 
 
 Die Trennung der Plangebiete ist bereits im Hinblick auf die Komplexität der 

Regelungen betreffend das Industriegebiet, die zu einer unnötigen "Befrachtung" 
des Bebauungsplans für das Wohngebiet führen würde, sachlich geboten. 
Nachteile für die Anlieger "Am Kraftwerk" ergeben sich dadurch nicht. 
 
 
Die Darstellung ist unzutreffend. Die seit über 100 Jahren bestehende 
"Nachbarschaft" zwischen der Siedlung "Am Kraftwerk" und Anlagen der 
chemischen Großindustrie im Bereich des heutigen Areals E des Chemieparks ist 
bei der städtebaulichen Konzeption, die den Bebauungsplänen 01-2013 btf und 02-
2013 btf zugrunde liegt, vorausgesetzt.  
 
Für die dem Wohngebiet "Am Kraftwerk" nächstgelegenen Flächen von Areal E 
besteht der Bebauungsplan 03/00 der damaligen Stadt Bitterfeld, der für diese ein 
Industriegebiet ohne wesentliche Nutzungseinschränkungen vorsieht.  
 
Die zulässige Nutzung der betreffenden Flächen wird durch den Bebauungsplan 
02-2013 btf nicht "weiterentwickelt", sondern erheblich eingeschränkt. Im 
Unterschied dazu erfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf 
keine Einschränkung von im Bestand ausgeübten Wohnnutzungen. Vielmehr 
werden diese mit dem Bebauungsplan rechtlich gesichert und für diese 
angemessene Erweiterungsmöglichkeiten geschaffen. 
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Zu 2d) Der Entwurf der 1. Änderung des Flächennutzungsplans beinhaltet bereits in der 

zur öffentlichen Auslegung vorgelegten Fassung für die vormalige "Weißfläche" die 
Darstellung einer Wohnbaufläche. Aufgrund der besonderen Zielstellung erfolgt 
zudem eine überlagernde Darstellung zum Maß der baulichen Nutzung. Die 
Rechtsgrundlage dafür bildet § 5 Abs. 2 Satz 1 BauGB. Diese wird, in Anlehnung 
an die konkret getroffenen Festsetzungen des Bebauungsplans, als Fläche ohne 
maßgebliche Erweiterung der bestehenden Wohnbebauung beschrieben. Der 
Entwurf des Bebauungsplans 01-2013 btf ist aus diesen Darstellungen entwickelt. 

 
 
 
Zu 2e) Die Darstellung ist unzutreffend.  

 
Zum einen kann für einzelne innerhalb des Plangebiets gelegene Grundstücke 
nicht ausgeschlossen werden, dass diese als Teile des unbeplanten 
Außenbereichs angesehen werden müssten, innerhalb dessen Veränderungen 
bestehender Wohngebäude erheblichen Einschränkungen unterliegen.  
 
Zum Anderen ist zu beachten, dass auch innerhalb eines unbeplanten 
Innenbereichs gemäß § 34 BauGB Vorhaben nur dann zulässig sind, wenn sie sich 
u.a. im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die 
Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren 
Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Bereits dies stellt eine 
Schranke für Erweiterungen der bestehenden Nutzungen dar, die im Rahmen des 
Bebauungsplans 01-2013 btf lediglich konkretisiert und – etwa im Hinblick auf die 
Geschossigkeit von zulässigen Gebäuden – teilweise auch gelockert wird. 
 
Schließlich ist gemäß § 34 auch in einem unbeplanten Innenbereich ein Vorhaben 
nur dann zulässig, wenn die "Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse […] gewahrt bleiben". Im Hinblick auf die Nähe der innerhalb 
des Plangebiets gelegenen Wohngrundstücke zu einer Fläche, die als faktisch 
uneingeschränktes Industriegebiet festgesetzt ist, ist gerade dies im Bestand nicht 
zweifelsfrei gesichert.  
 
Hieraus folgt, dass durch durch den Bebauungsplan 01-2013 btf 
Erweiterungsmöglichkeiten für die bestehende Wohnbebauung städtebaurechtlich 
abgesichert werden. Eine pauschale rechtliche "Schlechterstellung" der 
vorhandenen Wohnbebauung gegenüber dem vor der Aufstellung des Plans 
gegebenen Zustand ist damit nicht verbunden. 
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Zu 2f) Die Beurteilung der Zulässigkeit störfallrelevanter Anlagen, von denen im Störfall 

Risiken für schutzbedürftige Nutzungen ausgehen können, erfolgt durch die dafür 
zuständigen Behörden im Rahmen der diesbezüglich zu führenden 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren. Für genehmigte Anlagen ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass diese allen sicherheitstechnischen 
Erfordernissen genügen.  
 
In den im Rahmen der Verfahren zur Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf 
und 02-2013 btf im Auftrag der Stadt Bitterfeld-Wolfen vorgenommenen 
sicherheitstechnischen Untersuchungen wird die Vereinbarkeit der im Bereich von 
Areal E vorhandenen Anlagen mit den Erfordernissen der Vorsorge gegen 
Störfallfolgen bestätigt.  
 
Eine "Verschiebung" eines immissionsschutzrechtlich relevanten Nutzungskonflikts 
in spätere Verfahren erfolgt nicht. Vielmehr werden in den Bebauungsplan 02-2013 
btf umfassende Regelungen zur Beschränkung der Zulässigkeit von 
störfallrelevanten Anlagen im Nahbereich der Wohngebäude "Am Kraftwerk" 
aufgenommen und städtebaurechtlich verankert. 
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Zu 2g) Die Überschreitung des für allgemeine Wohngebiete geltenden Richtwerts für 

gewerbliche Lärmimmissionen in Teilen des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans 01-2013 btf ist aus städtebaulichen Gründen erforderlich. Sie 
steht in Einklang mit den diesbezüglich zugrundezulegenden Regelungen gemäß 
Ziff. 6.7 der TA Lärm.  
 
Die Darstellung des in der Bebauungsplanbegründung gegebenen 
Begründungszusammenhangs ist unzutreffend. Die Zulässigkeit der Festsetzung 
eines allgemeinen Wohngebiets (WA) für die Wohngrundstücke "Am Kraftwerk" ist 
trotz der dort gegebenen Belastungen aus Betriebsgeräuschen von gewerblichen 
bzw. industriellen Anlagen im Bereich des Chemieparks gegeben, da 
entsprechende Belastungen auch ohne die Aufstellung des Bebauungsplans 02-
2013 btf bereits im Bestand hinzunehmen sind. Sie ist des Weiteren unabhängig 
von der erklärten Absicht der Stadt, den Flächenerwerb in diesem Bereich weiter 
fortzusetzen. 
 
Gegenüber der als Vorentwurf vorgelegten Fassung des Bebauungsplan 01-2013 
btf konnte im Rahmen der Fortschreibung der Bebauungsplanunterlagen im 
Vorfeld ihrer öffentlichen Auslegung eine Reduzierung des "Zielwerts" für die an 
Haus, das dem Industriegebiet am nächsten gelegen ist, eine Reduzierung des 
Zielwerts für die Nachtzeit von zuvor 48 dB(A) auf nunmehr 47 dB(A) erreicht 
werden. Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) in der Nachtzeit wird somit maximal 
nicht um 10 dB, sondern um 7 dB angehoben. 
 
Diese Geräuschbelastungen liegen deutlich unter dem Wert von 48,5 dB(A), der 
nach den Feststellungen des im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung 
hinzugezogenen Geräuschgutachters aufgrund bestehender 
Anlagengenehmigungen sowie bestehender Bebauungspläne – insbesondere des 
Bebauungsplans 03/00 der damaligen Stadt Bitterfeld – an dem betreffenden 
Wohngebäude zu erwarten wäre. 
 
Von daher ist mit der Aufstellung des Bebauungsplans keine Anhebung der 
zulässigen Geräuschimmissionen an Wohngebäuden "Am Kraftwerk", sondern 
vielmehr deren Einschränkung verbunden. Ungesunde Wohnverhältnisse 
entstehen aufgrund der Planung nicht. 
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Zu 2h) Die in dem Bebauungsplanvorentwurf enthaltenen Regelungen werden in der 

Stellungnahme ungenau wiedergegeben. Durch die Festsetzung einer 
Grundflächenzahl GR erfolgt keine Beschränkung der Zulässigkeit von 
Nebenanlagen und damit auch solcher Anbauten, die nicht Wohnzwecken dienen 
(Garagen, Schuppen etc.). Es erfolgt vielmehr ausschließlich die Begrenzung 
zulässiger Erweiterungen der bestehenden Wohngebäude. 
 
Die grundsätzliche Zulässigkeit einer solchen Regelung kann dabei nicht infrage 
stehen. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB können in einen Bebauungsplan 
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung und damit auch des für eine 
Bebauung zur Verfügung stehenden Grundstücksanteils aufgenommen werden. 
 
Zugunsten der Eigentümer "Am Kraftwerk" wurden für die Fassung der öffentlichen 
Auslegung die festgesetzten Grundflächen für die überwiegende Anzahl der in dem 
Plangebiet gelegenen Grundstücke deutlich erhöht. Dabei wurde als einheitliche 
Mindestgröße für alle Grundstücke eine Grundfläche von 100 m² in Verbindung mit 
einer Geschossfläche von 170 m² zugrunde gelegt. Gerade für die kleineren 
Bestandsgebäude mit einer Grundfläche von nur 64 m² werden damit 
Erweiterungen um knapp 50 % zugelassen. Dies geht weit über das hinaus, was in 
einem "normalen" Bebauungsplangebiet möglich ist. 
 
Zutreffend ist, dass ohne die Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf in der 
Siedlung "Am Kraftwerk" die gesetzlichen Regelungen für die Zulässigkeit eines 
Vorhabens gemäß § 34 BauGB anzuwenden wären. Wie zu Ziff. 2e) dargelegt, 
kann hieraus eine Zulässigkeit von An- und Umbauten "egal in welcher 
Größenordnung" nicht abgeleitet werden. Vielmehr gehen die gesetzlichen 
Zulässgkeitsbeschränkungen teilweise – etwa im Hinblick auf die einzuhaltende 
Geschossigkeit – deutlich über das hinaus, was nach dem Bebauungsplan 
zugelassen werden soll.  
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Die Festsetzung einer Höchstzahl für Wohnungen für alle Grundstücke im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans stellt keine Nutzungsbeschränkung dar, die 
wesentlich über das hinaus geht, was im Bestand auf der Grundlage von § 34 
BauGB gelten würde. Bei der Bestandsbebauung handelt es sich um Ein- sowie 
wenige Zweifamilienhäuser. Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung der 
Stadt Bitterfeld-Wolfen für die Entwicklung des Bereichs "Am Kraftwerk" soll einer 
Umwandlung von bestehenden Gebäuden in Mehrfamilienhäuser vorgebeugt 
werden. Damit wird auch einem Interesse der Anlieger an einer Erhaltung der 
bestehenden Siedlungsstruktur Rechnung getragen. 
 

 
 
 
 
Zu 2i) Die als private Grünflächen festgesetzten Flächen stehen im privaten Eigentum der 

Stadt Bitterfeld-Wolfen oder der LMBV. Die insoweit von der Festsetzung 
betroffenen Eigentümer sehen ihre Interessen durch die Festsetzung nicht verletzt. 
 
Durch die Festsetzung der Zweckbestimmung "Freihaltebereich" wird klargestellt, 
dass eine Entwicklung der Grünflächen als "Parkanlagen, Dauerkleingärten, Sport-
, Spiel-, Zelt- und Badeplätze, Friedhöfe" (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) nicht 
beabsichtigt ist. Vielmehr sollen die betreffenden Flächen nicht nur von Bebauung, 
sondern von allen Nutzungen freigehalten werden, die zu einer stärkeren 
Frequentierung des Gebiets führen könnten. 
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Zu 3) Die zu der Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans 02-2013 btf geäußerten 

Stellungnahmen werden im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung dieses  
Bebauungsplans behandelt. Auswirkungen auf den Bebauungsplan 01-2013 btf 
ergeben sich nicht.  
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(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
Beschlussfassung:  
 
Soweit zu der Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans 01-2013 btf Stellung genommen 
wird, wird die Stellungnahme zur Kenntnis genommen. In der zum Beschluss der 
öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans vorgelegten Fassung sind die 
Festsetzungen zur Begrenzung des Maßes der baulichen Nutzung zugunsten der 
Anlieger "Am Kraftwerk" geändert. Soweit darüber hinaus gehende Änderungen gefordert 
werden, wird die Stellungnahme zurückgewiesen.  
 
Betreffend die zur 1. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Bitterfeld-Wolfen die 
Aufstellung des Bebauungsplans 02-2013 geäußerten Teile der Stellungnahme wird auf 
deren Behandlung im Rahmen der diesbezüglich geführten Verfahren verwiesen. 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 86     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Soweit in der Stellungnahme auf den Bestand der Nutzungen auf dem Grundstück des 
Einwenders Bezug genommen wird, sind die Angaben des Einwenders bei der Erstellung 
der Bebauungsplanfassungen für die öffentliche Auslegung zugrunde gelegt worden. 
 
Ebenso wurden die Möglichkeiten für eine Erweiterung des auf dem Grundstück des 
Einwenders vorhandenen Wohngebäudes gegenüber der Vorentwurfsfassung deutlich 
ausgeweitet. Nach den Festsetzungen der zur öffentlichen Auslegung vorgelegten 
Fassung des Bebauungsplanentwurfs ist für das Grundstück die Festsetzung einer 
Grundflächenzahl GR von 100 m² vorgesehen. Davon sind nach den der Stadt 
vorliegenden Unterlagen 77 m² durch das auf dem Grundstück vorhandene 
Einfamilienhaus sowie weitere 19 m² durch einen bereits vorhandenen Anbau, der für 
Wohnzwecke genutzt wird, ausgeschöpft. Auf der Grundlage des Bebauungsplans kann 
damit die Grundfläche des Gebäudes um mindestens 4 m² erweitert werden. Weitere 
Erweiterungen des Wohngebäudes bis zu einer Geschossfläche von 170 m² können im 
Obergeschoss erfolgen. Darüber hinaus können Anbauten, die nicht für Wohnzwecke 
genutzt werden, sowie sonstige Nebenanlagen (Garagen, Schuppen etc.) auf dem 
Grundstück errichtet werden. 
 
Ein Vorkaufsrecht der Stadt Bitterfeld-Wolfen für Grundstücke im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans besteht nicht und wird auch durch dessen Aufstellung nicht begründet. 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
darin gegebenen Anregungen und Hinweise sind in der zum Satzungsbeschluss 
vorgelegten Bebauungsplanfassung berücksichtigt. Eine Beschlussfassung ist nicht 
erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 87     Seiten: 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
(Beschlussfassung siehe Abwägungsbogen 88) 
 

- Der Bebauungsplans wurde mit der Fassung der öffentlichen Auslegung 
umbenannt (vorher "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk", jetzt "Wohngebiet Straße 
Am Kraftwerk"). 

- Durch das städtebauliche Konzept der Stadt Bitterfeld-Wolfen, das mittels der 
Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf umgesetzt wird, wird 
eine klare Trennung zwischen dem Wohngebiet und dem Industriegebiet erreicht. 
Dies geschieht insbesondere durch im Bebauungsplan 02-2013 btf festgesetzte 
Nutzungsbeschränkungen für die im Nahbereich (weniger als 300 m) des 
Wohngebäudes Am Kraftwerk 6 gelegenen Teilflächen des Chemieparks.  

- Der Bebauungsplan 01-2013 btf beinhaltet keine gravierenden Einschränkungen 
für die bauliche Nutzung innerhalb des Wohngebiets "Am Kraftwerk". Vielmehr wird 
infolge des Bebauungsplans eine Zulässigkeit von Erweiterungen der bestehenden 
Wohngebäude – auch des Einwenders – herbeigeführt, die im Hinblick auf deren 
Nähe zu einem uneingeschränkten Industriegebiet im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 03/00 ansonsten nicht sicher gegeben wäre.  

- In Punkt 7.1 der Begründung ist dargestellt, dass sich durch die Sicherung des 
Bestands "Am Kraftwerk" keine Auswirkungen auf die technische Infrastruktur 
ergeben. An dieser Einschätzung wird festgehalten. 

- Durch die Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf wird Planungssicherheit 
für die Anwohner sowie die Industrie geschaffen. 

- Durch den Bebauungsplan 01-2013 btf wird die Wohnnutzung "Am Kraftwerk" in 
ihrem Bestand rechtlich abgesichert. Die Stadt beabsichtigt, Grundstücke innerhalb 
des Plangebiets, die sie erworben hat, nicht mehr für Wohnzwecke zu nutzen. Das 
Recht der Bewohner des Gebiets auf eine Fortführung der Wohnnutzung bleibt 
bestehen. 
 

- Durch den Bebauungsplan 01-2013 wird die Zusammengehörigkeit der 
Siedlungsbereiche "Am Kraftwerk" nicht in Frage gestellt. Abweichend von 
bisherigen Planungen werden mit dem Plan die dem Wohnen dienenden 
Grundstücke innerhalb des Plangebiets als allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt. Eine Schlechterstellung der betreffenden Grundstücke gegenüber dem 
westlichen Teil der Siedlung ergibt sich dadurch nicht. Soweit der Bebauungsplan 
01-2013 btf Regelungen betreffend das Maß der baulichen Nutzung und die 
überbaubaren Grundstücksflächen beinhaltet, ist dies aufgrund der uneinheitlichen 
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Struktur der Bestandsbebauung ausschließlich in diesem Teil der Siedlung "Am 
Kraftwerk" erforderlich.  

- Eine Einbeziehung der in der Skizze markierten unbebauten Flächen in das 
geplante Wohngebiet "Am Kraftwerk" soll nicht erfolgen. Die betreffenden 
Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplans 01-2013 btf stehen 
überwiegend im Eigentum der Stadt Bitterfeld-Wolfen.  
Sämtliche privaten Grundstücksflächen im Plangebiet sollen als allgemeines 
Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. Die von der Stadt bereits erworbenen 
Gebäude bzw. Grundstücke sollen dagegen nicht mehr für Wohnzwecke genutzt 
werden. Eine starke Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser in der 
unmittelbaren Nähe des Chemieparks besteht nicht und wird vor dem Hintergrund 
der weiter zurückgehenden Einwohnerzahl der Stadt auch für die Zukunft nicht 
erwartet.    
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 88     Seiten: 4 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Die Hinweise zur Größe der Bestandsgebäude wurden bei der weiteren Planung 
berücksichtigt.  
 
Der Forderung des Einwenders wurde durch eine Anhebung der Grundfläche u.a. für das 
Grundstück des Einwenders von zuvor 80 m² (Fassung der frühzeitigen Beteiligung) 
gefolgt. Nach den Festsetzungen der zur öffentlichen Auslegung beschlossenen Fassung 
des Bebauungsplans 01-2013 btf ist eine Erweiterung des Wohngebäudes auf dem 
Grundstück des Einwenders bis zu einer Grundfläche von 100 m² zulässig. Dies erlaubt 
bei einer im Bestand vorhandenen Grundfläche von ca. 64 m² eine Erweiterung des 
Wohngebäudes um mehr als 50 %. In Verbindung mit der Festsetzung einer 
Geschossflächenzahl von170 m² ist dies für eine substanzielle Erweiterung des 
bestehenden Gebäudes zu einem für vier bis fünf Personen geeigneten Einfamilienhaus 
sicher ausreichend. 
 
Für Nebengebäude, die nicht für Wohnzwecke genutzt werden, und sonstige 
Nebenanlagen (Garagen etc.), gilt die festgesetzte Obergrenze von 100 m² Grundfläche 
nicht.  
 
Das Flurstück 274 soll wie das Flurstück 124/40 als Teil eines allgemeinen Wohngebiets 
festgesetzt werden. Die in der Liegenschaftskarte so bezeichnete Wohnbaufläche 
beinhaltet auch private Gartenflächen, die – wie hier – aufgrund ihrer Lage "in zweiter 
Reihe" für eine Bebauung aus städtebaulichen Gründen nicht geeignet sind. Eine 
Bebauung des Flurstücks 274 könnte auch ohne die Aufstellung des Bebauungsplans 01-
2013 btf auf der Grundlage des anzuwendenden § 34 BauGB nicht zugelassen werden. 
 
Bei den in der Vorentwurfs- und der Entwurfsfassung der Bebauungsplanzeichnung 
enthaltenen Eintragungen in grauer Schrift "Grünfläche" handelt es sich nicht um Inhalte 
des Bebauungsplans. Diese Eintragungen sind vielmehr in der amtlichen 
Liegenschaftskarte mit lediglich erläuternder Funktion enthalten. In der zum 
Satzungsbeschluss vorgelegten Fassung der Planzeichnung sind die Eintragungen zur 
besseren Übersicht entfernt.  
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(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
darin gegebenen Anregungen und Hinweise sind in der zum Satzungsbeschluss 
vorgelegten Bebauungsplanfassung berücksichtigt. Eine Beschlussfassung ist nicht 
erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 89     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Die Hinweise zur Größe der Bestandsgebäude wurden bei der weiteren Planung 
berücksichtigt. 
 
Der Forderung des Einwenders wurde durch eine Anhebung der Grundfläche u.a. für das 
Grundstück des Einwenders von zuvor 80 m² (Fassung der frühzeitigen Beteiligung) 
gefolgt. Nach den Festsetzungen der zur öffentlichen Auslegung beschlossenen Fassung 
des Bebauungsplans 01-2013 btf ist eine Erweiterung des Wohngebäudes auf dem 
Grundstück des Einwenders bis zu einer Grundfläche von 100 m² zulässig. Dies erlaubt 
bei einer im Bestand vorhandenen Grundfläche von ca. 67 m² eine Erweiterung des 
Wohngebäudes um ca. 50 %. In Verbindung mit der Festsetzung einer 
Geschossflächenzahl von170 m² ist dies für eine substanzielle Erweiterung des 
bestehenden Gebäudes zu einem für vier bis fünf Personen geeigneten Einfamilienhaus 
sicher ausreichend. Für Nebengebäude, die nicht für Wohnzwecke genutzt werden, und 
sonstige Nebenanlagen (Garagen etc.), gilt die festgesetzte Obergrenze von 100 m² 
Grundfläche nicht. Diese dürfen nach den Festsetzungen des Bebauungsplans auf dem 
gesamten Flurstück 124/33 errichtet werden. 
 
Durch den Bebauungsplan 01-2013 btf wird die Wohnnutzung "Am Kraftwerk" in ihrem 
Bestand rechtlich abgesichert. Die Stadt beabsichtigt, Grundstücke innerhalb des 
Plangebiets, die sie erworben hat, nicht mehr für Wohnzwecke zu nutzen. Das Recht der 
Bewohner des Gebiets auf eine Fortführung der Wohnnutzung bleibt bestehen. 
  
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
darin gegebenen Anregungen und Hinweise sind in der zum Satzungsbeschluss 
vorgelegten Bebauungsplanfassung berücksichtigt. Eine Beschlussfassung ist nicht 
erforderlich.  
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 90     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
(Beschlussfassung siehe Abwägungsbogen Nr. 91) 
 
Durch den Bebauungsplan 01-2013 btf wird die Wohnnutzung "Am Kraftwerk" in ihrem 
Bestand rechtlich abgesichert. Die für Wohnzwecke genutzten Grundstücke im Plangebiet 
werden vollständig als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt. Das Recht der 
Bewohner des Gebiets auf eine Fortführung der Wohnnutzung bleibt bestehen. 
 
Eine Beschränkung des Rechts der Eigentümer der im Plangebiet gelegenen 
Grundstücke, diese an Dritte zu veräußern, ist mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
ebenfalls nicht verbunden. Ein Vorkaufsrecht, das die Stadt berechtigen würde, in 
Kaufverträge zwischen diesen Eigentümern und Dritten einzutreten, besteht nicht. 
 
Der Zustand der Freiflächen innerhalb des Plangebiets kann im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens nicht geregelt werden. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ist 
verpflichtet, die in ihrem Eigentum stehenden Flächen im Plangebiet angemessen zu 
pflegen.  
 
Der Forderung des Einwenderin nach einer Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung 
wurde durch eine Anhebung der Grundfläche u.a. für deren Grundstück von zuvor 80 m² 
(Fassung der frühzeitigen Beteiligung) gefolgt. Nach den Festsetzungen der zur 
öffentlichen Auslegung beschlossenen Fassung des Bebauungsplans 01-2013 btf ist eine 
Erweiterung des Wohngebäudes auf dem Grundstück der Einwenderin bis zu einer 
Grundfläche von 100 m² zulässig. Auf die Ausführungen anlässlich der Stellungnahme 
von Familie Gondek vom 19.09.2013 (Abwägungsbogen 91) wird verwiesen. Für 
Nebengebäude, die nicht für Wohnzwecke genutzt werden, und sonstige Nebenanlagen 
(Garagen etc.), gilt die festgesetzte Obergrenze von 100 m² Grundfläche nicht.  
 
Durch den Bebauungsplan 01-2013 wird die Zusammengehörigkeit der 
Siedlungsbereiche "Am Kraftwerk" nicht in Frage gestellt. Auch eine Schlechterstellung 
der betreffenden Grundstücke gegenüber dem westlichen Teil der Siedlung ergibt sich 
dadurch nicht.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 91     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Der Stellungnahme wurde im Wesentlichen gefolgt. Nach den Festsetzungen der zur 
öffentlichen Auslegung beschlossenen Fassung des Bebauungsplans 01-2013 btf ist eine 
Erweiterung des Wohngebäudes auf dem Grundstück der Einwende bis zu einer 
Grundfläche von 100 m² zulässig. Dies erlaubt bei einer im Bestand vorhandenen 
Grundfläche von ca. 68 m² eine Erweiterung des Wohngebäudes um ca. 47 %. In 
Verbindung mit der Festsetzung einer Geschossflächenzahl von170 m² ist dies für eine 
substanzielle Erweiterung des bestehenden Gebäudes zu einem für vier bis fünf 
Personen geeigneten Einfamilienhaus sicher ausreichend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
darin gegebenen Anregungen und Hinweise sind in der zum Satzungsbeschluss 
vorgelegten Bebauungsplanfassung berücksichtigt. Eine Beschlussfassung ist nicht 
erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 92     Seiten 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
(Beschlussfassung siehe Abwägungsbogen Nr. 93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die Erläuterungen zur Stellungnahme der Einwenderin vom 27.03.2014 wird 
verwiesen. 
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung) x § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 93     Seiten: 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 Durch den Bebauungsplan werden aufgrund von § 34 bzw. § 35 BauGB bestehende 

allgemeingesetzliche Beschränkungen der Nutzung des Eigentums durch auf die 
vorliegende Situation "maßgeschneiderte" Regelungen ersetzt. Der Bebauungsplan ruht 
dabei auf der Grundlage eines in sich schlüssigen städtebaulichen Konzepts für die 
Entwicklung des östlichen Teils des Wohngebiets "Am Kraftwerk" sowie die in dessen 
Nahbereich gelegenen Teile von Areal E des Chemieparks Bitterfeld-Wolfen. Infolge des 
Bebauungsplans wird eine Zulässigkeit von Erweiterungen der bestehenden Wohngebäude 
herbeigeführt, die im Hinblick auf deren Nähe zu einem uneingeschränkten Industriegebiet 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans 03/00 ansonsten nicht sicher gegeben wäre. 

 
Zu 2 Die textliche Festsetzung Nr. 3 des Bebauungsplans besagt, dass Gebäude in einem 

bestimmten Umfang erweitert werden dürfen, selbst wenn die Erweiterung dem Wohnen 
dient. Darüber hinaus sind Nebengebäude, die nicht dem Wohnen dienen (Garagen, 
Schuppen usw.) grundsätzlich in allen Teilen des festgesetzten Wohngebiets zulässig.  
 
Davon ausgenommen sind nur einzelne Grundstücksteile, die im Bestand als Gärten ohne 
jede Bebauung genutzt werden. Diese sollen weiterhin von Gebäuden freigehalten werden 
und sind daher als Bereiche, die von Bebauung freizuhalten sind, festgesetzt. Eine Nutzung 
dieser Flächen als Hausgärten ist weiterhin zulässig. Eine Bebauung dieser Bereiche wäre 
in der Regel auch ohne die Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf nicht zulässig, so 
dass keine wesentlichen Nachteile für die betroffenen Eigentümer entstehen.  
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass Bebauungsplänen für Wohngebiete in der Regel 
Regelungen betreffend die für eine Bebauung verfügbaren Grundstücksanteile enthalten 
sind, die wesentlich stärkere Einschränkungen insbesondere der Zulässigkeit von 
Nebenanlagen enthalten, als in dem Bebauungsplan 01-2013 btf vorgesehen sind. 

1 

2 
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Zu 3 Durch den Bebauungsplan erfolgt keine Wertminderung der Grundstücke "Am Kraftwerk". 

Vielmehr trägt der Bebauungsplan durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets 
sowie durch die mit seiner Aufstellung verbundene "Entflechtung" der bestehenden 
Gemengelage zwischen Wohnen und Industrie zur Herbeiführung von "Rechtssicherheit" für 
die betreffenden Grundstücke bei. Hiervon ausgehend sind günstige Wirkungen auf die 
Werterhaltung der im privaten Eigentum stehenden Grundstücke im Plangebiet zu erwarten. 
 
Die Eigentumsverhältnisse im Plangebiet sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans. 
Eigentümer können frei darüber entscheiden, ob bzw. an wen sie ihr Grundstück verkaufen. 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen beabsichtigt, den Grundstücksankauf im Gebiet "Am Kraftwerk" 
fortzusetzen. Eine Verpflichtung der Stadt zum Ankauf von Grundstücken ist aus rechtlichen 
Gründen nicht zulässig. 
 
Durch den Bebauungsplan 01-2013 btf werden, die zu Ziff. 2 ausgeführt, für die Eigentümer 
umfassende Rechte zur Erweiterung sowohl der Wohngebäude als auch zur Errichtung 
zusätzlicher Nebenanlagen, die nicht dem Wohnen dienen, gesichert. Von daher ist infolge 
des Bebauungsplans nicht mit einer negativen Wertentwicklung für die betreffenden 
Grundstücke zu rechnen.  

 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Soweit Änderungen des Bebauungsplans gefordert werden, wird der Stellungnahme nicht 
gefolgt. 
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  

 
 

3 
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 94     Seiten: 2 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
a)  Die Belange der Anlieger "Am Kraftwerk" sind im Rahmen des 

Bebauungsplanverfahrens sowie des diesem vorgeschalteten 
Mediationsverfahrens umfassend berücksichtigt worden. Während in dem "vorigen 
Bebauungsplan" 02/00 der damaligen Stadt Bitterfeld die Grundstücke der Anlieger 
"Am Kraftwerk" als Teile eines Gewerbegebiets festgesetzt gewesen sind, werden 
diese im Bebauungsplan 01-2013 btf als allgemeines Wohngebiet (WA) 
festgesetzt.  
 
Durch den Bebauungsplan 01-2013 btf werden für die Eigentümer außerdem umfassende 
Rechte zur Erweiterung sowohl der Wohngebäude als auch zur Errichtung zusätzlicher 
Nebenanlagen, die nicht dem Wohnen dienen, gesichert.  
 
Eine grundsätzliche Benachteiligung gegenüber der Wohnbebauung am 
westlichen Abschnitt der Straße Am Kraftwerk erfolgt nicht. Dieser Bereich liegt 
zum einen deutlich weiter von im Störfall potenziell gefährlichen Anlagen innerhalb 
des Chemieparks entfernt. Zum anderen weist der Bereich eine andere 
Siedlungsstruktur aus, aus der eindeutig abgeleitet werden kann, welche Vorhaben 
innerhalb dieses Bereichs zulässig sind. Damit sind für diesen Bereich die gemäß 
§ 34 BauGB bestehenden gesetzlichen Regelungen betreffend die Zulässigkeit 
von Bauvorhaben ausreichend. 

 
b) Eisenbahnanlagen sind von der "Planungshoheit" der Städte und Gemeinden 

ausgenommen. Diese werden vielmehr ausschließlich durch die dafür zuständigen Bundes- 
und Landesbehörden genehmigt und überwacht. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen hat damit keine 
Möglichkeit, Auflagen für die Nutzung der Anlagen der an das Plangebiet angrenzenden 
Eisenbahnanlagen in den Bebauungsplan aufzunehmen.  
 

c) Durch den Bebauungsplan erfolgt keine Wertminderung der Grundstücke "Am Kraftwerk". 
Ein "Schaden" entsteht für die Anlieger infolge der Aufstellung des Bebauungsplans nicht. 
Vielmehr trägt der Bebauungsplan durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets 
sowie durch die mit seiner Aufstellung verbundene "Entflechtung" der bestehenden 
Gemengelage zwischen Wohnen und Industrie zur Herbeiführung von "Rechtssicherheit" für 
die betreffenden Grundstücke bei. Hiervon ausgehend sind günstige Wirkungen auf die 
Werterhaltung der im privaten Eigentum stehenden Grundstücke im Plangebiet zu erwarten. 
 
Eine günstige Auswirkung des Bebauungsplans entsteht insbesondere für das Grundstück 
der Einwender. Dieses ist im Bestand sehr stark bebaut, so dass ohne die mit dem 
Bebauungsplan für dieses Grundstück enthaltenen Festsetzungen zum Maß der baulichen 
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Nutzung die Zulässigkeit von Erweiterungen des bestehenden Gebäudes nicht als gesichert 
angesehen werden könnte. Darüber hinaus grenzt das Grundstück der Einwender mit keiner 
Grenze an ein für Wohnzwecke genutztes Grundstück an, so dass selbst im Hinblick auf die 
Art der Nutzung nicht ohne Weiteres von der gemäß § 34 BauGB erforderlichen "Einfügung" 
ausgegangen werden könnte. 

 
d) Mit der 1996 erfolgten Erklärung hat die damalige Stadt Bitterfeld auf die Ausübung von 

damals bestehenden Vorkaufsrechten verzichtet. Die insoweit damals erfolgte Entscheidung 
enthebt die Stadt nicht der Verpflichtung, eine sachlich angemessene planerische 
Konzeption für den Umgang mit der im Übergangsbereich zwischen dem Chemiepark und 
der Siedlung "Am Kraftwerk" bestehenden Gemengelage zu entwickeln und 
städtebaurechtlich unter Würdigung aller betroffenen Interessen zu verankern. Dieser 
Verpflichtung kommt sie mit der Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 
btf nach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Soweit Änderungen des Bebauungsplans gefordert werden, wird der Stellungnahme nicht 
gefolgt. 
 
 
Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß x § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung)  § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 95     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die anlässlich der Aufstellung des Bebauungsplans 02-2013 btf geäußerten Stellungnahmen des 
Einwenders werden im Rahmen des dazu geführten Verfahrens behandelt. 
 
Beeinträchtigungen des Unternehmens des Einwenders nach den der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
vorliegenden Erkenntnissen durch die Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf oder 02-2013 
btf nicht. Soweit Beschränkungen für die Ausnutzung des für das Grundstück des Einwenders 
festgesetzten Industriegebiets in die Festsetzungen des Bebauungsplans 02-3013 btf 
aufgenommen sind, resultieren diese aus dessen Nähe zum Immissionsort Elektronstraße 6 sowie 
der südwestlich an diesen anschließenden sogenannten "Kraftwerkssiedlung". Einschränkungen für 
das Grundstück des Einwenders infolge der Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf für das 
weiter nördlich gelegene Wohngebiet Straße Am Kraftwerk ergeben sich aufgrund der dazu 
bestehenden größeren Entfernung nicht. 
 
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass alle Einwender über die Art der Berücksichtigung ihrer 
Stellungnahme im Verfahren (erst) nach einer entsprechenden Beschlussfassung durch den 
Stadtrat unterrichtet werden. 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
Belange des Einwenders sind bei der Planung berücksichtigt worden. 
 
 
Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 96     Seiten:4 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu I.  Die Hinweise sind bei der Erstellung der Bebauungsplanunterlagen zum 

Satzungsbeschluss berücksichtigt worden.  
Die Aufstellung des Bebauungsplans dient u.a. der städtebaurechtlichen 
Absicherung möglicher Erweiterungen des betreffenden Betriebs und ist für diese 
erforderlich. Die im Zuge dessen erfolgende städtebaurechtliche Verankerung von 
Nutzungsbeschränkungen für die "westliche Erweiterungsfläche" sind dabei zur 
Sicherung einer noch ausreichenden städtebaurechtlichen Vorsorge gegen 
Umweltgefahren im Fall von Störfallereignissen notwendig. 
Nutzungsbeschränkungen, die über das hinaus gehen, was aufgrund der vor Ort 
tatsächlich gegebenen örtlichen Verhältnisse ohnehin für die Eigentümer der 
betreffenden Fläche im Rahmen von Genehmigungsverfahren für konkrete 
Investitionsvorhaben zu erwarten sein wird, ergeben sich infolge des 
Bebauungsplans nicht. 
 
a) Nach den der Stadt Bitterfeld-Wolfen vorliegenden Erkenntnissen ist damit zu 
rechnen, dass unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplans 02-2013 btf 
die in der Stellungnahme dargestellten Erweiterungsabsichten faktisch derzeit nicht 
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auf der dafür bislang vorgesehenen Erweiterungsfläche westlich des bestehenden 
Betriebsgeländes realisiert werden können. 
Als ursächlich hierfür ist die räumliche Nähe der betreffenden Erweiterungsfläche 
zu unmittelbar westlich der Bahnanlagen an der Griesheimstraße vorhandenen 
Wohngebäuden "Am Kraftwerk" anzusehen. 
Denn der geringe Abstand zwischen bestehenden Wohngebäuden sowie den für 
die geplante Betriebserweiterung vorgesehenen Flächen stellt im Hinblick auf die 
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren durch den Antragsteller 
nachzuweisende Einhaltung von "Sicherheitsabständen" bereits im Bestand ein 
wesentliches Erschwernis für die Zulässigkeit von Anlagen dar, in denen 
gefährliche Stoffe in großen Mengen gehandhabt werden. 
Nach den Ergebnissen der von der Stadt in Auftrag gegebenen Untersuchungen ist 
davon auszugehen, dass die insoweit bestehenden Abstandserfordernisse für 
Anlagen wie z.B. eine Chlorverladung im Bereich der "westlichen 
Erweiterungsfläche" derzeit nicht eingehalten werden können und die Nutzung 
dieser Fläche für derartige sowie im Hinblick auf das von ihnen ausgehende 
Gefahrenpotenzial vergleichbare Anlagen faktisch wesentlich eingeschränkt ist. 
Ursächlich auf die Bebauungsplanung der Stadt Bitterfeld-Wolfen zurückzuführen 
sind diese Einschränkungen in keinem Fall. 
 
b) Es muss auch davon ausgegangen werden, dass der insoweit bestehende 
Nutzungskonflikt nicht einseitig zu Lasten der Anwohner "Am Kraftwerk" 
entschieden werden kann sowie insbesondere keine rechtlichen Möglichkeiten für 
die Stadt Bitterfeld-Wolfen bestehen, die betreffenden Wohngebäude, von denen 
die beschriebenen Abstandserfordernisse ausgehen, gegen den Willen ihrer 
Eigentümer zu erwerben bzw. zu beseitigen oder in anderer Weise die dort 
ausgeübte Wohnnutzung zu unterbinden. 
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt eine Gesamtkonzeption für die 
städtebaurechtliche Bewältigung der im Bestand vorhandenen "Gemengelage" 
entwickelt, die darauf beruht, ein "Heranrücken" von Industrieanlagen, von denen 
im Störfall erhöhte Gefahren ausgehen können, an die bestehende 
Wohnbebauung zu beschränken und im umgekehrt eine weitere Verdichtung der 
Wohnbebauung "Am Kraftwerk" auszuschließen. 
Als "Ersatz" für die insoweit in ihrer Nutzbarkeit für industrielle Anlagen bereits im 
Bestand eingeschränkte "westliche Erweiterungsfläche" sollen potenzielle 
Erweiterungsflächen östlich der heute bestehenden Anlagen der Mandantin des 
Einwenders städtebaurechtlich als solche gesichert werden, so dass eine 
Realisierung der in der Stellungnahme geschilderten Erweiterungsabsichten in 
diesem Bereich möglich sein wird. 
Die Umsetzung dieser städtebaulichen Gesamtkonzeption ist der Gegenstand der 
Verfahren zur Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf. 
Im Zusammenhang mit dem Erlass des Bebauungsplans als Satzung werden dem 
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stellungnehmenden Unternehmen so wie der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH 
durch die Plangeberin zusätzliche Erleichterungen gewährt, um dem 
stellungnehmenden Unternehmen bevorzugt den Erwerb und die Herrichtung der 
für sie besonders geeigneten Erwerbsflächen östlich ihres jetzigen 
Betriebsgeländes zu ermöglichen. 

 
 
Zu II.  Der Bebauungsplan 01-2013 btf für Teile des Wohngebiets "Am Kraftwerk" in der 

vorgelegten Form ist erforderlich, um einen gerechten Ausgleich zwischen den 
Interessen der Bewohner auf der einen Seite und den im Chemiepark ansässigen 
Unternehmen auf der anderen Seite zu erreichen.  

 
 Ein bloßer "Bestandsschutz" ist für den insoweit angestrebten Interessenausgleich 

offensichtlich nicht ausreichend. Denn dieser führt faktisch nicht nur zu erheblichen 
Wertminderungen der betroffenen Grundstücke, sondern würde auch 
angemessene Modernisierungs- und ggf. auch Instandsetzungsmaßnahmen ggf. 
entgegenstehen und damit zu im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres 
vertretbaren Belastungen für die Bewohner des Gebiets führen.  

 
 Ohne eine städtebaurechtliche Absicherung nicht nur des Bestands der dort 

vorhandenen Wohngebäude, sondern auch angemessener und eingegrenzter 
Erweiterungsmöglichkeiten für diese, die mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
01-2013 erfolgt, wäre der von der Stadt angestrebte gerechte Interessenausgleich 
nicht möglich.  

 
 Ein solches Verfehlen der von der Stadt verfolgten städtebaulichen Zielsetzung 

würde jedoch die Erforderlichkeit der Planung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB und 
damit deren Rechtmäßigkeit in Frage stellen.  

 
 Ungeachtet der insoweit durch den Bebauungsplan erfolgten städtebaurechtlichen 

Absicherung der Rechte der Eigentümer bzw. Anwohner "Am Kraftwerk" 
beabsichtigt die Stadt – wie ausgeführt – den in den letzten Jahren erfolgten 
freihändigen Grunderwerb in dem Gebiet weiter fortzusetzen und die zu 
städtischem Eigentum erworbenen Grundstücke dauerhaft nicht mehr zur 
Wohnnutzung bereitzuhalten.  

 
 Ein Widerspruch zwischen dem privatrechtlichen Flächenankauf durch die Stadt 

und der städtebaurechtlich erforderlichen Herbeiführung einer gerechten 
Abwägung der in der vorliegend gegebenen Gemengelage im Konflikt zueinander 
stehenden Nutzungsansprüche im Rahmen der von der Stadt zu betreibenden 
Bebauungsplanverfahren besteht nicht. 
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Zu III.  Mit der Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf verfolgt die 

Stadt Bitterfeld-Wolfen u.a. den Zweck, sowohl für die Anwohner "Am Kraftwerk" 
als auch für die im westlichen Teil von Areal E gelegenen Industrieunternehmen 
möglichst "Planungssicherheit" für die Zukunft zu schaffen.  

 
 Insbesondere dient die Aufstellung der Bebauungspläne auch dazu, eine 

"schrittweise" erfolgende Verschärfung des bestehenden Nutzungskonflikts 
zwischen der Wohn- und der industriellen Nutzung auszuschließen. Eine solche 
könnte etwa durch eine Nachverdichtung der Wohnbebauung "Am Kraftwerk – die 
ohne die Aufstellung eines Bebauungsplans zumindest nicht auszuschließen wäre 
– erfolgen. Sie könnte aber auch das Ergebnis des "Heranrückens" z.B. von stark 
geräuschemittierenden Anlagen an bestehende Wohngebäude sein, die als solche 
zwar immissionsschutzrechtlich zulässig sein kann, aber wegen einer damit 
erfolgenden "Ausschöpfung" der zulässigen Geräuschimmissionen an den 
betreffenden Wohngebäuden zu wesentlichen Nutzungsbeschränkungen für die 
baulich noch nicht genutzten Ansiedlungsflächen insbesondere östlich der Rudolf-
Glauber-Straße führen könnte. Von daher ist eine vorausschauende Planung, 
durch welche die industrielle Entwicklung im Bereich von Areal E auf der 
Grundlage eines den gesamten Bereich umfassenden Gesamtkonzepts gesteuert 
werden kann und an deren Inhalte auch die für die Erteilung 
bauordnungsrechtlicher bzw. immissionschutzrechtlicher Behörden gebunden sind, 
sachlich geboten und städtebaulich erforderlich.  
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 Durch die mit der Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf erfolgende 

Festsetzung von für Wohnzwecke genutzten Flächen "Am Kraftwerk" als Teile 
eines allgemeinen Wohngebiets wird für deren Eigentümer bzw. Bewohner eine 
wesentliche Verbesserung der Rechtsposition gegenüber dem jetzigen Status 
eines "unbeplanten Innenbereichs" gemäß § 34 BauGB bzw. u.U. teilweise auch 
"Außenbereichs" gemäß § 35 BauGB erreicht. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen geht 
davon aus, dass eine Überplanung des Gebiets frühestens nach einem 
vollständigen Erwerb der dort befindlichen Grundstücke erfolgen wird.  

 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden in der Planung berücksichtigt.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  




